
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/5/27 90/19/0289
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1991

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

AAV §5 Abs2;

ArbIG 1974 §9 Abs2;

Rechtssatz

Nicht die Tatsache an sich, daß die Betriebsanlage im Keller gelegen ist, rechtfertigt die Erteilung einer

Ausnahmegenehmigung gem § 5 Abs 2 AAV, es müssen vielmehr Gründe der in dieser Bestimmung genannten Art

vorliegen, die die Einrichtung der Betriebsanlage in dieser Lokalität erfordern.
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